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______________________       __________________ 
       Name der Fraktion                  Datum 
 
 
An den 
Oberbürgermeister der 
Stadt Hildesheim 
 
------------------------------ 
 
 

Verwendungsnachweis  
 

für das Jahr ___________ 
 

Übertrag aus Vorjahr        ____________ € 

           

Einnahmen: 

1. Personalkostenzuschuss       ____________ € 

2. Sachkostenpauschale                  ____________ €
  

 

Einnahmen zuzüglich Übertrag aus Vorjahr:    ____________ € 

 

Ausgaben: 

1. Personalausgaben für die Geschäftsstelle    ____________ € 

2. Geschäftsbedürfnisse für die lfd. Fraktionsarbeit   ____________ € 

3. Miete und Nebenkosten für die Anmietung von Räumen  ____________ € 

4. Beiträge an kommunalpolitische Vereinigungen   ____________ € 

5. Literatur, Zeitschriften, Informationsmaterial    ____________ € 

6. Fortbildung der Fraktionsmitglieder     ____________ € 

7. Reisekosten        ____________ € 

8. Kosten für die Durchführung von Fraktionssitzungen 
(Bewirtung v. Gästen, Klausurtagungen)    ____________ € 

9. Öffentlichkeitsarbeit       ____________ € 

10. Sonstiges         ____________ € 

 

Ausgaben insgesamt:       ____________ € 

Endbestand (Einnahmen ./. Ausgaben):     ____________ € 
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Übertrag in das Folgejahr (max. 25% der jährlichen Sachkostenpauschale)    ___________ € 

 

Rückerstattung an die Stadt Hildesheim                                                       ___________ € 

 

Es wird bestätigt, dass einzelnen Mitgliedern der Ratsfraktion keine Aufwendungen ersetzt 

wurden, die durch Aufwandsentschädigungssatzung, Sitzungsgelder, Auslagenersatz, Ersatz 

von Kinderbetreuungskosten oder Ersatz von Kosten für die Inanspruchnahme von 

Hilfskräften zur Betreuung von dem Haushalt angehörender, pflegebedürftiger Personen 

abgegolten werden und in der Satzung über die Gewährung von Entschädigungen an die 

Mitglieder des Rates, an sonstige Mitglieder von Ausschüssen sowie an die Mitglieder der 

Ortsräte (Entschädigungssatzung) in der jeweils aktuellen Fassung abschließend geregelt 

sind. 

Die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind beachtet worden. 

Darüber hinaus wird versichert, dass die Geld- und Sachzuwendungen nur für den 

Geschäftsbedarf der Fraktion verwendet worden sind. 

 

 
 
_____________________________________ 
Fraktionsvorsitzende / Fraktionsvorsitzender 


